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Hartmut Zinser: Das Ende der Säkularisierung? 
 

(Szeged im April 2007)1 

 

Meine Damen, meine Herren, 

 

1. Als ich vor über 40 Jahren 1965 mit dem Studium der Religionswissenschaft begann, es war dies die Zeit der 

Studentenbewegung, fragten mich viele Kommilitonen, aber auch Menschen außerhalb der Universität, was ich denn 

mit diesem Studium anfangen wolle, warum ich ein Interesse an Religion hätte und wie man sich überhaupt noch mit 

dem Gegenstand Religion befassen könne. Religion sei doch eine abgelegte Sache, eine geschichtliche Phase in der 

menschlichen Entwicklung, die vielleicht notwendig gewesen, nun aber überwunden sei. Religion sei ein toter 

Gegenstand, allenfalls noch von einem historischen Interesse. Religion habe vielleicht zur Entwicklung der 

Menschheit beigetragen, aber auch viel Unheil wie Kriege, Hexenverfolgung, Inquisition und Unfreiheit über die 

Menschheit gebracht. Religion wurde als Bollwerk der Rückständigkeit und Reaktion angesehen, dagegen sei 

vielmehr Aufklärung und Wissenschaft an der Tagesordnung.  

Die dann bald einsetzenden massenhaften Kirchaustritte in Deutschland und vielen anderen europäischen Staaten 

wurden als Beleg für diese Entwicklung herangezogen und die Zunahme von Kirchenmitgliedschaft z.B. in den USA 

geflissentlich übersehen oder als Anomalie in einem allgemeinen Entwicklungsprozeß der menschlichen Gesellschaft 

übergangen. 

Dieser Prozeß wurde in der Religionssoziologie als Ablösung von religiösen Orientierungen und Verfall von Religion, 

die ihre frühere Bedeutung verloren habe, angesehen. Die moderne Gesellschaft basiere auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und den in der Französischen Revolution von 1789 verkündeten Prinzipien: Gleichheit, Freiheit, 

Brüderlichkeit. Was dabei meist übersehen wurde, ist, daß diese Prinzipien weltliche Formulierungen der im NT 

verkündeten Gleichheit der Menschen vor Gott, der Freiheit und der Nächstenliebe darstellen.2 In anderen 

Religionen finden sich diese zumindest in dieser Form nicht. Natürlich ist für diese Prinzipien auch immer die antike 

Philosophie, besonders die Stoa angeführt worden. Ich möchte diesen Streit dahingestellt sein lassen, denn auf jeden 

                                                           
1
Hartmut Zinser ist Professor für Religionswissenschaft an der FU Berlin (email: zinser@zedat.fu-berlin.de). Dieser Aufsatz wurde 

als Grundsatzreferat an der Kick-off Konferenz von REVACERN in Szeged, Ungarn vorgestellt  (4. Fassung, 12.3.07) 
2
 Vgl. zur Freiheit 2. Kor 3.1/; Jak 2.13f; Röm 8.20f; Gal 5.1, 18f; zur Gleichheit: Gal 3,28; zur besseren Gerech-tigkeit: Mat 5.20; 
zur Nächstenliebe Mat 23.39 zum Frieden und Gewaltlosigkeit: Mat 5.9 und 20 und 5.44. 
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Fall kann man sagen, daß diese Prinzipien auch im NT enthalten und durch das Christentum in der europäischen 

Geschichte vermittelt sind.  

Die Moderne, so bekam ich damals immer wieder zu hören, habe Religion mit der Trennung von Staat und Kirche, 

ihrer Privatisierung und vielem anderem als Orientierung und Gestaltungskraft im öffentlichen und privaten Leben 

überwunden. Was es noch von Religion gebe, seien Restbestände und auch diese würden durch die konsequente 

Durchführung der Trennung von Staat und Kirche3 verschwinden, zumindest in die Bedeutungslosigkeit herabsinken. 

Es sei deshalb doch überflüssig, sich mit Religion zu befassen. Dieser geschichtliche und gesellschaftliche Prozeß 

wurde Säkularisierung genannt und dieser Begriff war zu einem weithin akzeptierten der Selbstverständigung in der 

modernen industriellen und bürokratischen Gesellschaft geworden. 

 

In den letzten Jahrzehnten ist die Säkularisierungsthese als Beschreibung der Entwicklung der Moderne etwas aus 

der Mode gekommen. Das Auftreten der sog. Neuen Religiösen Bewegungen in Europa und die Faszination von 

vielen Jugendlichen vor 30 Jahren an diesen religiösen Erscheinungen irritierte und schien der allgemein 

angenommenen Abnahme von Religiosität zu widersprechen. Auch das Auftreten der dann fundamentalistisch 

genannten Bewegungen, die alle Gestaltungen des gesellschaftlichen und individuellen Lebens mit und aus der 

Religion begründen wollten und durch spektakuläre und bisweilen gewalttätige Aktionen an die Weltöffentlichkeit 

traten, widersprach doch zu sehr der Annahme eines allgemeinen geschichtlichen Prozesses, der auf immer weniger 

Religion zutreibe. Besonders fundamentalistische Gruppen des Islam waren weltweit nicht zu übersehen. Die 

Mitglieder dieser Gruppen aber kamen nicht aus rückständigen, ungebildeten und sozial benachteiligten Schichten, 

sondern hatten häufig eine höhere Bildung durchlaufen.4 Ebenso wurde langsam wahrgenommen, daß sich 

evangelikale, pneumatische und pfingstlerische Richtungen des Christentums vor allem in Südamerika aber auch in 

anderen Gebieten der sog. Dritten Welt ausbreiteten und in Europa selber Missionserfolge erzielten. Zwar ist der in 

der Presse immer wieder zu lesende Satz: „Die Kirchen leeren sich, aber Religion boomt“ sicherlich falsch, denn die 

Mitgliedschaft in den sog. neuen religiösen Organisationen machten in Deutschland in den letzten Jahren kaum mehr 

als 1% der Bevölkerung aus, während die Kirchen insgesamt noch immer ca. 70 % der Bevölkerung zu Mitgliedern 

haben. Die neuen religiösen Organisationen konnten mithin nur einen geringen Bruchteil der Menschen, die aus ihrer 

Kirche ausgetreten waren, gewinnen.5 Ebensowenig darf man dem Mißverständnis vieler Atheisten- und 

Freidenkerverbände verfallen, die die aus den Kirchen ausgetretenen Menschen als Atheisten und Religionslose für 

sich reklamieren. Die Mitglieder in diesen Verbänden sind in Deutschland insgesamt mit unter 1 %, verschwindend 

gering. Allerdings gelang es einzelnen Gurus und Predigern dieser in der Öffentlichkeit auftretenden Religiosität zu 

                                                           
3
 Diese ist, wie ich bemerken möchte, auch heute noch nicht in allen Staaten Europas realisiert. 

4
 The 9/11 Commission Report, New York- London WW. Norton, darin die Darstellung der einzelnen Attentäter S. 145-73 

5
 Vgl. dazu Pollock, Detlev: Säkularisierung – ein moderner Mythos?, Tübingen: Mohr 2003, S. 12. 
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ihren Veranstaltungen auch Tausende Menschen zusammenzubringen. Aber diese Menschen begaben sich höchst 

selten in eine der neuen religiösen Organisationen. Sie verhielten und verhalten sich eher wie ein Publikum, das 

wechselnd an verschiedenen Veranstaltungen teilnimmt, ohne irgendeine verbindliche Beziehung zu dem jeweiligen 

Guru, seinen Lehren und Praktiken und den anderen Teilnehmern einzugehen. Ich habe solche Veranstaltungen 

deshalb als Publikumsreligion bezeichnet.6 Die Teilnehmer sprechen selten von Religion, meistens bezeichnen sie 

das, was sie auf solchen Veranstaltungen suchen, als Spiritualität, um sich von dogmatischen und bürokratischen 

Religionsformen abzugrenzen. Manche sehen solche Veranstaltungen – vor allem im Rückblick – eher als eine 

Bereicherung ihres Freizeit- und Unterhaltungsprogramms an. 

Besonders beunruhigend war und ist, daß in zahlreichen Kriegen und Bürgerkriegen in der ganzen Welt 

Religionszugehörigkeit eine große Rolle spielt. Ich möchte es dahingestellt sein lassen, ob diese Kriege und 

Bürgerkriege wie in Indien, im vorderen Orient, auf dem Balkan und Sri Lanka als Religionskriege zu bezeichnen sind 

oder nicht, aber unübersehbar ist, daß die Frontlinien zwischen den beteiligten Kriegsparteien durch religiöse 

Zugehörigkeit markiert sind: die Religionszugehörigkeit7 bildete die Grundlage der Gruppierungen in Freund und 

Feind und Religionen zeigten, daß von einem Verfall ihrer Macht und einem Untergang religiöser Bindungen allenfalls 

sehr begrenzt die Rede sein kann, wenn es ihnen gelingt oder sie dafür aufgeboten werden, Menschen dazu zu 

bringen, zu töten und sich töten zu lassen. 

 

Diese Ereignisse haben in den letzten Jahren zu einer heftigen Debatte über die Säkularisierungsthese als wichtigen 

Baustein der Modernisierung geführt. Thomas Luckmann bezeichnete die Säkularisierung sogar als „modernen 

Mythos“8, und andere Sozialwissenschaftler haben sich vorsichtig oder stillschweigend von der Säkularisierungsthese 

verabschiedet.9 Die Gültigkeit dieser Geschichtsthese war aber bereits in den 50er Jahren bestritten worden. David 

Martin hatte 1965 einen Aufsatz mit dem Titel: „Towards eliminating the concept of secularisation“10 publiziert. 

Ein Problem der Diskussion besteht darin, daß das, was unter Säkularisierung jeweils verstanden wird, 

unterschiedlich und vieldeutig ist, so daß kaum eine gemeinsame Position zu erwarten ist. Die Diskussionen der 

letzten Jahre drängen den Eindruck auf, daß hier vielfach aneinander vorbei geredet wird. Die begriffsgeschichtlichen 

Untersuchungen von H. Lübbe (1965), L. Shinner (1967), H. Blumenberg (1974) und G. Marramao (1994) und vielen 

anderen haben die verschiedenen Bedeutungen, die mit dem Begriff Säkularisierung verbunden werden, 

                                                           
6
 Vgl. Hartmut Zinser: Gruppe, in: Metzler Lexikon Religion, Stuttgart 1999, Bd. 1, S. 523-29. 

7
 Eventuell handelte es sich sogar wie im früheren Jugoslawien um die Religion der Voreltern. 

8
 Luckmann, Thomas (1980): Säkularisierung – eine moderner Mythos. in ders. Lebenswelt und Gesellschaft, Paderborn et. al.: 
Schöning, 161-172. 
9
 Z.B. Peter Berger, Rodney Stark 

10
 Martin, David (1965): “Towards eliminating the concept of secularisation“, in J. Gould (Hg.): Penguine survey of the social 

sciences. Penguine, Baltimore, MD, 169-82. 
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herausgearbeitet und L. Shinner hat 1967 (S. 62) in Erwägung gezogen, „diesen Begriff zweckmäßigerweise gar nicht 

mehr zu verwenden“. Andere wie D. Pollack suchen zu begründen, daß dieser Begriff weiterhin eine analytische 

Bedeutung haben kann. Diese sei abhängig davon, wie man Religion, wie man Moderne bestimmt. 

 

2. In vielen soziologischen und geschichtsphilosophischen Entwürfen im 19. und beginnenden 20 Jh. wurde 

Säkularisierung als ein wesentliches Merkmal der Moderne, die durch Industrialisierung, Urbanisierung und 

Demokratisierung gekennzeichnet sei, zugrundegelegt. Säkularisierungstheorien bildeten ein bedeutendes Element 

in den evolutionären Fortschrittstheorien und spielten in den gesellschaftlichen Theorien eine wichtige Rolle. Auch 

für die Entstehung der Religionswissenschaft und die Bildung vieler ihrer Begriffe war meist unausgesprochen der 

Säkularisierungsprozeß und die Säkularisierungsthese von kaum zu unterschätzende Bedeutung. Ich führe als Beispiel 

die drei Stadienlehre von A. Comte (1798-1857)11 an. Comte hatte ein theologisches Stadium in der 

Menschheitsgeschichte angenommen, das von einem metaphysischen oder philosophischen Stadium abgelöst werde 

und schließlich im positiven Stadium der Wissenschaft ende. Ähnliche Entwicklungen hatte auch L. Feuerbach (1804-

72) unterstellt und gewünscht. Er konstruierte eine Entwicklung von einem indirekten Selbstbewußtsein des 

Menschen in den Religionen, in welchem der Mensch sein Wesen außer sich in einem anderen, in Gott anschaue, zu 

einem direkten Selbstbewußtsein des Menschen, in welchem er sein Wesen in sich selber, als Mensch erkenne. Er 

wollte deshalb die Menschen „aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits“12 machen. 

Etwas anders konstruierte J. G. Frazer13 Er hypostasierte ein magisches Stadium in der menschlichen Geschichte mit 

der Vorstellung unpersönlicher aber regelmäßig wirkender Gesetzmäßigkeit, über ein religiöses, in welchem der 

Mensch Götter und Geister als wirksame Mächte anerkenne und durch Verehrung der Götter und Geister seine Ziele 

und Wünsche erlangen und die Gunst der Götter erwerben wolle. Dies werde schließlich durch die Wissenschaft, in 

der der Mensch mit natürlichen Mitteln seine Wünsche und Ziele zu verwirklichen suche, abgelöst. Während Frazer 

es offenließ, ob daran weitere, von ihm nicht bestimmte Stadien in der Entwicklung der Menschheit auftreten 

könnten, übernahm S. Freud (1856-1939) Frazers Thesen für die Entwicklung der Menschheit und für die individuelle 

Psyche, in welchem er die Herausbildung eines realitätsgerechten Bewußtseins und Verhaltens als Ziel bestimmte. 

Religion sei eine Illusion, von der sich die Menschheit um ihrer Zukunft willen verabschieden müßte.14  

Max Weber (1864-1920), der für die soziologische Säkularisierungsthese immer wieder, aber nicht ganz zu Recht 

angeführt wird, beobachtete einen Prozeß der „Entzauberung“ in der Geschichte, der durch eine allgemeine 

Intellektualisierung und Rationalisierung des Verhältnisses zur Natur, der gesellschaftlichen Beziehungen besonders 

                                                           
11

 Auguste Comte: Cours de philosophie positive, 1830-42. 
12

 L. Feuerbach: Vorlesungen über das Wesen der Religion, in Ges. Werke Bd. 6, S. 31, Berlin: Akademie Verl. 1967 
13

 Frazer, James Georg: Der goldene Zweig, dt. Köln Berlin: Kiepenheuer und Witsch 1968 
14

 S. Freud: Die Zukunft einer Illusion, Ges Werke Bd. 14, S. 367. 
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in der Wirtschaft und der Arbeit, im Recht, in der Verwaltung und in der Wissenschaft charakterisiert sei. In der 

Moderne sei auch eine Ablösung von Religion zu konstatieren. Die Religion aber habe selber in ihrer Geschichte zur 

Rationalisierung beigetragen, wie er in seiner Religionssoziologie und, was die Lebensführung des Einzelnen betrifft, 

in seinen Studien zum Protestantismus nachzuweisen suchte. Aber er beobachtete in seiner Zeit zugleich eine 

Entwicklung, in der die rationalen Wissenschaften eben wichtige Fragen, wie die nach dem Sinn des Lebens, nicht 

beantworten können, und konstatierte ein Bedürfnis nach Religion, Charisma und charismatischen 

Persönlichkeiten.15 Er stellte deshalb im Gegensatz zum Fortschrittsglauben auch ein Bedürfnis nach „Erlösung von 

dem Rationalismus und Intellektualismus der Wissenschaften“ fest16. Und schrieb weiter: „Die alten Götter, 

entzaubert und daher in Gestalt unpersönlicher Mächte, entsteigen ihren Gräbern, streben nach Gewalt über unser 

Leben und beginnen wieder ihren ewigen Kampf“ (S. 330) und: „Wer beantwortet, da es die Wissenschaft nicht tut, 

die Frage: was sollen wir tun? und wie sollen wir unser Leben einrichten? oder in der hier gebrauchten Sprache: 

welchem der kämpfenden Götter sollen wir dienen? oder vielleicht einem ganz anderen, und wer ist das?“ (S. 335) 

Eine Antwort auf diese Fragen können die Wissenschaften, nach der Auffassung von Max Weber nicht geben. Sie 

könnten allenfalls, aber das ist nicht gering zu schätzen, Kenntnisse über die Technik, wie man das Leben 

beherrschen könne, vermitteln, weiter Methoden des Denkens und drittens Klarheit über diese Fragen und 

Rechenschaft über den letzten Sinn unseres eigenen Tun und Lassen (S. 332-4). Max Weber teilte weder den 

Fortschrittsoptimismus noch die Ausgemachtheit der Entwicklungstheorien seiner Zeit, in denen die Säkularisierung 

eine große Rolle spielte.17 

 

3. Dieser Ablösungsprozeß von Religion, genauer des Christentums wurde Säkularisierung genannt. Wenn man 

freilich den Begriff und den mit diesem verbundenen geschichtlichen und sozialen Prozeß genauer ansieht, muß man 

feststellen, daß der Begriff der Säkularisierung recht unterschiedlich gebraucht wird.  

                                                           
15

 Mit beißendem Spott bemerkt er: „daß manche moderne Intellektuelle das Bedürfnis haben, sich in ihrer Seele sozusagen mit 
garantiert echten, alten Sachen auszumöblieren, und sich dabei dann noch daran erinnern, daß dazu auch die Religion gehört, die 
sie nun einmal nicht haben, für die sie aber eine Art spielerisch mit Heiligenbildchen aus aller Herren Länder möblierter 
Hauskapelle als Ersatz sich aufputzen oder ein Surrogat schaffen in allerhand Arten des Erlebens, denen sie die Würde mystischen 
Heiligkeitsbesitzes zu schreiben und mit dem sie – auf dem Büchermarkt hausieren gehen. Das ist einfach: Schwindel oder 
Selbstbetrug.“  Politik als Beruf,  in: Weber 1973, S. 337. 
16

 Weber, Max: Wissenschaft als Beruf, in: ders. Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik, Stuttgart: Kröner 1973, S. 
322. 
17

 Es ist eine Einseitigkeit, wenn man schreibt (Franzmann, Gärtner, Klöck, Religiosität in der säkularisierten Welt, S. 13): „Er (M. 
Weber) bezeichnet als analytisch-wertfreier soziologischer (sic!) Begriff den umfassenden Vorgang einer ‚Entzauberung der Welt’, 
einer Verweltlichung bzw. Verdiesseitigung von Weltbildern und Glaubensinhalten als Teil des universalhistorischen 
Rationalisierungsprozesses. Säkularisierung wird hier als gerichteter Prozeß verstanden, der sämtliche Aggregierungsebenen von 
Lebenspraxis berührt, von der politischen Herrschaft über Organisationen bis zur Familie und zum Individuum“. 
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So soll er einen Verfall von Religion bezeichnen, in welchem Religion als Sinnstiftende Instanz, aus der die 

Gestaltungen des Lebens und der Gesellschaft entspringe, zunehmend an Bedeutung und die religiösen Institutionen, 

vor allem die Kirchen ihren für frühere Zeiten unterstellten Einfluß auf die Politik, das gesellschaftliche und 

individuelle Leben verliere. 

Dann aber soll der Begriff auch Verweltlichung oder Entsakralisierung des Lebens bezeichnen. Anstelle eines 

religiösen Verständnisses der Welt mit einem wesentlichen Bezug auf Gott, sei ein Verständnis der Welt mit rein 

innerweltlichen Bezugspunkten getreten. 

Dies wird drittens auch als Entsakralisierung der Welt angesehen, d.h. der Ablösung einer religiösen Deutung der 

Welt durch ein wissenschaftliches, logisch rationales „Erklären“ der Welt und des Lebens. 

Viertens werde unter Säkularisierung auch verstanden die Absetzung der Gesellschaft von religiösen 

Deutungssystemen; Religion habe vorher das Medium der Selbstverständigung in der Gesellschaft dargestellt, 

welche jetzt nur noch für das private Leben Geltung beanspruchen könne. 

Weiter wird unter Säkularisierung Verweltlichung, eine Übertragung von religiösen Inhalten, Lehren, Handlungen 

usw. in die weltliche Sphäre, verstanden. Dies kann mehres bedeuten, zum einen die Beobachtung, daß eine Religion 

mit ihren Lehren sich der Welt und ihren Erfordernissen angleicht und z.B. ihre Prinzipien, wie man ein gottgefälliges 

oder heiliges Leben führen soll, relativiert oder gar aufgibt. Dabei verschwimmt die Differenz zur Welt. Es kann mit 

Verweltlichung aber auch gemeint sein, die Ablösung von der Offenbarung und allem Transzendieren der Welt. Und 

schließlich kann Verweltlichung auch - eigentlich das Gegenteil - „Weltlich-Werden des Reiches Gottes“ (Hegel, Ges. 

Werke Bd. 4, S. 315-24, 1968) bedeuten. 

 

Diese Bedeutungsgehalte des Begriffs Säkularisieren überschneiden sich, fassen Gegenläufiges und 

Widersprüchliches zusammen. Es ist deshalb vorgeschlagen worden, drei Momente hervorzuheben; 1. 

Differenzierungsprozesse, durch die Religion und Kirche ihren Einfluß auf viele gesellschaftliche Bereiche verlieren 

und sich auch selber davon abgrenzen, 2. Rationalisierung, durch die die religiösen Vorgaben und Normen z.B. bei 

der Gestaltung der Wirtschaft oder der wissenschaftlichen Arbeit abgelöst werden durch eine diesen Bereichen 

zukommende eigene Logik und 3. eine Orientierung an der Welt mit Aufgabe und zugleich Einschränkung der 

religiösen Orientierungen z.B.- am Seelenheil (Pollack, 2003, 3) Bisweilen wird Säkularisierung auch als Folge der 

funktionalen Differenzierung aller Lebensbereich in modernen Gesellschaften mit Industrialisierung, Urbanisierung 

und Demokratisierung angesehen (N. Luhmann). 
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Etwas ausgeblendet ist vor allem in der religionssoziologischen Literatur, daß im Zeitalter der Reformation und der 

Konfessionsbildung mit Hilfe der Säkularisierung – hier als religiöse Neutralität des Staates zu verstehen – ein 

staatlicher Rahmen geschaffen wurde, in dem der Staat sich aus der Aufgabe, für das Seelenheil seiner Bürger zu 

sorgen, zurückzog und dies wie die Wahrheitsfrage den Konfessionen überließ.18 Damit schuf sie zugleich die 

Möglichkeit, daß unter seinem Dach Anhänger verschiedener Konfessionen und später auch Religionen in einem 

Staat friedlich zusammenleben konnten. Die Säkularisierung des Staates bedeutete damit die „Sicherung der 

religiösen Freiheit“ (Heckel, S. 51). 

 

Ferner wird unterschieden zwischen Säkularisation und Säkularisierung. In der deutschsprachigen Literatur hat man 

sich – leider nicht konsequent – darauf verständigt, mit Säkularisation jenen gesellschaftlichen Prozeß zu bezeichnen, 

in dem während der Reformation und der Zeit der Französischen Revolution kirchliche Güter in weltliche Hände 

überführt wurden. Man unterscheidet damit den Übergang kirchlichen Eigentums, Säkularisation, den es in der 

Geschichte des Christentums immer wieder gegeben hat, von der Säkularisierung, der eine allgemeine Tendenz in 

der Geschichte von der Religion zu wissenschaftlichen Orientierungen unterstellt. Im Englischen und Französischen 

wird in der wiss. Literatur diese Unterscheidung nicht gemacht. In der Verbform säkularisieren wird leider auch nicht 

unterscheiden. In den Texten und vor allem in den Übersetzungen wird dann Säkularisation und Säkularisierung 

gleichermaßen verwendet. 

Bisweilen wird auch noch von Säkularismus gesprochen. Damit soll eine Weltsicht und Weltorientierung bezeichnet 

werden, welche die Gestaltung der gesellschaftlichen und individuellen Lebensverhältnisse allein mit Hilfe der 

menschlichen Vernunft und menschlichen Mitteln, z.B. einer Nützlichkeitsethik ohne jeden Bezug auf Gott oder 

andere außermenschliche Mächte vornimmt. Der Begriff geht auf G. J. Holyoake (1817-1906) zurück.  

 

In der Soziologie, der Politikwissenschaft und auch der Religionssoziologie war vielfach von einem universalen 

Entwicklungsprozeß von der Religion hin zu innerweltlichen Orientierungen die Rede, indem ein in Europa seit der 

Reformation und dann besonders seit der Franz. Revolution zu beobachtender Prozeß der Ablösung von den Kirchen 

als allgemeiner geschichtlicher Entwicklungsprozeß ausgegeben wird. In religionswissen-schaftlichen 

Untersuchungen und Texten findet man dies kaum. Natürlich kommt der Begriff der Säkularisierung in 

religionswissenschaftlichen Schriften vor, aber die Säkularisierungsthese vor allem auch als Verfall von Religion, 

haben Religionswissenschaftler in der Regel nicht übernommen, so sehr evolutionistische Vorstellungen in ihren 

                                                           
18

 Vgl. z.B. Martin Heckel: Korollarien zur Säkularisierung, Heidelberg: Carl Winter 1981; E. W. Böckenförde: Die Entstehung des 
Staates als Vorgang der Säkularisierung, in ders.: Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a.M. 1991. 
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Begriffsbildungen zugrunde gelegt werden, z.B. bei der Konstruktion der Entwicklungen der Gottesvorstellungen von 

unmoralischen, begrenzt mächtigen Göttern (z.B. der Griechen) zu einem ethischen, allmächtigen Gott (der 

Christen), oder im Kultus von blutigen Opfern hin zu sublimierten Opferformen und der Transformation des Opfers in 

Askese. In der Religionswissenschaft ist eher von sozialem Wandel, Transformation usw. die Rede. 

Religionswissenschaftler des 20. Jh.s haben es eher vermieden, einen zumal unilinearen Entwicklungsprozeß von der 

Religion zur Wissenschaft oder Ähnlichem zu formulieren. Wahrscheinlich war den Religionswissenschaftlern das 

„Auf“ und „Ab“ der Bedeutung von Religion in der Geschichte der Menschheit über die Jahrhunderte, oder gar 

Jahrtausende dann doch zu präsent, als daß sie eine spezifisch christliche, europäische Entwicklung der letzten 200 

oder 500 Jahre zur Grundlage einer allgemeinen geschichtlichen Theorie machen wollten. Nur dezidiert 

religionskritische Religionswissenschaftler haben wenigstens teilweise die Säkularisierungsthese übernommen. Auch 

war den Religionshistorikern wahrscheinlich immer zu sehr bewußt, daß die Voraussetzung einer Trennung von 

Staat/ Gesellschaft und Kirche/ Religion eine Verknüpfung beider Bereiche selber ein historisches Produkt war.  

 

3.1. Aus den Herrenworten im NT geht eine solche Verknüpfung von Kirche und Staat nicht hervor, auch wenn man 

sie aus verschiedenen Textpassagen des NT hergeleitet und mit ihnen nicht ganz unberechtigt begründet hat. Von 

den Gegnern einer allgemeinen Amtskirche ist durch die gesamte Geschichte des Christentums vorgebracht worden, 

daß es auch eine andere soziale Organisationsform hätte entwickeln können, wie man es in Gestalt der Orden, sog. 

Sekten, bei verschiedenen protestantischen Gruppen und schließlich in den amerikanischen Denominationen 

beobachten kann.19 Im NT jedenfalls lautet es: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“ (Mat 

22,21) oder „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh 18.36). Harnack schreibt dazu, daß die „Größe“ von Christus 

„auch darin bestand, daß sie irdische Verhältnisse nicht umgestaltet und keine statuarischen Bestimmungen für die 

Zukunft, sich überhaupt in die Zeit nicht verstrickt hat“.20 Gleichwohl ist die kirchliche Organisationsform auch nicht 

zufällig, denn das Christentum mußte als religiöse Bewegung zu einer sozialen Organisation kommen, wenn es nicht 

untergehen oder marginal bleiben wollte. 

Es bedurfte erst der religionspolitischen Maßnahmen der christlichen Kaiser der ausgehenden Antike, um beginnend 

mit dem Edikt „cunctos populos“ von 380 eine enge Verbindung des Christentums mit dem Staat herzustellen. Ohne 

Zweifel war die Verknüpfung des kirchlichen Christentums mit dem Staat seit Konstantin vorbereitet, vielleicht sogar 

schon in den Bischofskirchen des 3. Jh.s, und sie wurde durch das ganze Mittelalter in den Auseinandersetzungen 

zwischen Kaiser und Papst weiter ausgebaut, hat auch in den verschiedenen europäischen Staaten unterschiedliche 

und wechselnde Gestalten erhalten, wenn ich diesen über ein Jahrtausend andauernden Prozeß in diesen wenigen 

                                                           
19

 Vgl. Troeltsch, Ernst: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, 1912, Tübingen : Mohr 1994. 
20

 Harnack, Adolf von: Dogmengeschichte, Tübingen 1914, S. 10. 
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Worten zusammenfassen darf. Man kann diesen Prozeß symptomatisch am Streit um die Besetzung der 

Bischofsstühle mit seinen je verschiedenen Lösungen nachzeichnen. Doch ohne diese Verbindung des kirchlichen 

Christentums mit den Staaten in vielfältiger Gestalt und vielen Bereichen hätte es nicht zu einer Säkularisierung, 

verstanden als Trennung von Staat und Kirche, kommen können. Der geschichtliche Prozeß der Säkularisierung setzt 

insoweit einen Prozeß der Sakralisierung voraus. Merkwürdigerweise aber wird der Prozeß der Sakralisierung, des 

Heilig-Machens, des sacrum facere in den verschiedenen Entwürfen zur Säkularisierung so gut wie gar nicht 

thematisiert, meistens nicht einmal erwähnt, sondern irgendwie vorausgesetzt.21 

 

4. Was aber ist Sakralisierung? Auch wenn das Wort eine Schöpfung erst der Neuzeit war, hat es das Heilig Machen in 

(fast) allen Religionen22 gegeben; z.B. wurden in der antiken römischen Religion Opfergaben, Landstücke (templum), 

Gebäude (aedes), Devotionalia, aber auch Personen23 den Göttern geweiht. Manche Religionen haben für den 

Übergang von Personen ausgeprägte Initiationsriten ausgebildet und damit zugleich den Unterschied zwischen der 

weltlichen und der heiligen Sphäre markiert. Bei den antiken Römern kann man dies in der inauguratio beobachten. 

Bei dieser wurde die Zustimmung der Götter durch einen Augur oder von einer Person, die mit einem augurium, 

eben dem Recht, die Götter zu befragen, ausgestattetet war, eingeholt. Alle Amtsinhaber und Priester der sog. 

großen Collegia außer den Vestalinnen wurden inauguriert.24 

Objekte wurden in der Regel für immer den Göttern übergeben und viele Priesterschaften dauerten lebenslänglich; 

auch nach dem Tode ist auf den Grabsteinen das Priestertum durch entsprechende Insignien noch erkennbar. 

Andere wie die Vestalinnen wurden nur für 30 Jahre geweiht. Auch konnte ein Ort für ein Opfer oder die Einholung 

eines augurium vorübergehend geweiht werden. Nach dem korrekten Vollzug aller Todesriten galt das Grab als locus 

religiosus und jeder Eingriff bis hin zum Beschneiden der Bäume bedürfte besonderer Entsühnungsriten. 

In der Regel galt, daß solche den Göttern geweihten Objekte der individuellen Verfügung entzogen waren, wie die 

Vorschrift der griechischen und römischen Religion des ouk ekphorá, daß man aus dem Tempel nichts wegtragen 

                                                           
21

 Wolfgang Schieder nennt zwar in seinem zusammenfassenden Beitrag in H. Lehmann (1997, S. 308-33) „Säkularisierung und 
Sakralisierung der religiösen Kultur in der europäischen Neuzeit“ Sakralisierung, was das aber bedeutet ist nicht angesprochen. 
Die Diskussion um das Heilige meist im Anschluß als R. Otto als substantielle und nicht als soziale oder historische Kategorie 
aufgefaßt wird in völlig andrer Literatur  geführt. 
22

 Theoretisch war in der sola fide Lehre alle Sakralisierung ausgeschlossen; praktisch erschienen Heiligungen von Sachen, 
Rechten, Institutionen mehr oder weniger verschämt doch bald wieder. 
23

 Die Weihung, bzw. Sakralisierung von Personen konnte wie bei den Vestalinnen vorübergehend oder wie beim flamen Dialis 
dauernd sein. Dieser unterlag dann wie auch der rex sacrorum besonderen Verpflichtungen und Einschränkungen. Im Kriege 
kannten die Römer eine spezifische Weihung des Feldherrn: die devotio, vgl. J. Rüpke, DM S. 156ff. Wenn ein Feldherr die Schlacht 
überlebte, konnte er für den Rest seines Lebens für sich oder für den Staat nicht mehr opfern wegen der fortwährenden 
Verpflichtung eines unerfüllten votum, vgl. Latte, 1960, S. 125f. 
24

 Zu den Vestalinnen vgl. H. Cancik-Lindemeier: Virgines Vestae, in: dies. Von Atheismus bis Zensur, Würzburg: K+N 2006, S. 243-
94. 
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dürfe, ausweist. Andere Religionen kennen vergleichbare Vorstellungen: was einmal den Göttern geweiht und 

übergeben war, durfte nicht wieder einem individuellen Gebrauch zugeführt werden. Man hat deshalb viele 

Opfergaben beschädigt, so daß sie für eine Verwendung im Alltag unbrauchbar wurden; und man hat die sich 

anhäufenden Devotionalia zur Freude der Archäologen im Tempelbezirk vergraben. Man kann sagen, daß ein 

wesentliches Merkmal des Heilig-Machens oder der Sakralisierung darin besteht, daß das Heilige dem individuellen 

Gebrauch entzogen wird und die Gesellschaft sich einen solchen vorbehält, wie E. Durkheim in seiner soziologischen 

Bestimmung des Heiligen bereits hervorgehoben hat.25 

Natürlich kannten alle Religionen auch Methoden, um ein Objekt wieder zu entheiligen und sei es einfach, daß eine 

frühere Heiligung vergessen wurde oder man Vergessen vorschob. Manche Religionen haben dafür auch besondere 

Verfahren, wie das Christentum im Mittelalter die saecularisatio eingeführt. Mit diesem Begriff wurde im 

kanonischen Recht zum einen der Übergang eines regularis, eines Mönches, in den Status eines Weltgeistlichen oder 

auch Laien, aber auch der Übergang kirchlicher Güter in die Verfügungsgewalt eines nichtkirchlichen Herrschers 

bezeichnet.26 Solche saecularisationes sind seit Karl Martell überliefert.27 Insoweit hat es im Christentum immer 

saecularisationes gegeben und in anderen Religion auch, vorausgesetzt natürlich, daß die geweihten Objekte von 

Interesse waren. Sobald die Devotionalia und Weihungen wie fromme Stiftungen z. B. zum Unterhalt eines Tempels 

und für den Kultus einen Reichtum darstellte, erweckte er die Begehrlichkeiten, sei es von Tempelräubern, sei es von 

Herrschern, die sich diesen Reichtum aneignen wollten. Eroberer haben eher selten davor zurückgeschreckt, die 

Tempelschätze zu plündern.28 Das Heilige oder Sakrale bedürfte deshalb immer einer Macht, die nicht nur das 

Heilige, sondern auch die Unterscheidung von heilig und profan hervorbringt und garantiert. Diese Macht wurde 

dann leicht auf das Heilige selber übertragen. 

Im Christentum hat sich auf Grund der geschichtlichen Situationen die besondere Institutionsform der Kirche 

entwickelt, die sich als heilige bezeichnete bis hin zur Lehre: nulla salus extra ecclesiam. Die Kirche reklamierte 

Unabhängigkeit von den politischen Machthabern, bisweilen auch eine Suprematie und suchte periodisch diese auch 

durchzusetzen. Als Teil der Gesellschaft trat sie zugleich der Gesellschaft als zumindest relativ autonome Institution 

gegenüber und konnte im Laufe der Jahre immer wieder Reichtümer anhäufen, die periodisch die Begehrlichkeiten 

der Fürsten und Könige erweckten. Auch wurden von ihr Aufgaben wahrgenommen oder ihr übertragen, wie das 

Schul- und Bildungswesen, die Krankenversorgung, Zivilstandsregelungen und vieles mehr. In der Moderne wurden 

diese Aufgaben sukzessive und bisweilen nach heftigen Kämpfen vom Staat übernommen und damit der Kirche ganz 

                                                           
25

 E. Durkheim: Zur Definition religiöser Phänomene (1898), dt. in J. Matthes: Religion und Gesellschaft Bd. 1, Reinbeck: rororo 
1967, S. 120-41 ders.: Die elementaren Formen des religiösen Lebens (1913), dt. Frankfurt a.M. Suhrkamp 1981. 
26

 Dieser wird jedoch meistens als profanatio bezeichnet, vgl. Säkularisation, Säkularisierung in: Geschichtliche Grundbegriffe Bd. 
5, S. 789- 829, Stuttgart: Klett-Cotta 1984, hier S. 795, 808 et passim. 
27

 Zu Karl Martell vgl. Säkularisation, Säkularisierung, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Hrsg. von O. Brunner et al., Stuttgart: 
Klett-Cotta 1984, Bd. 5, S. 807. 
28

 Auch wurden die Tempelschätze in Notzeiten „beliehen“. (Beispiel anfügen) 
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oder teilweise entzogen. Dieser Vorgang wurde als Kirchenraub, Enteignung und Unrecht angesehen, oder als 

Befreiung der Kirche von ihr fremden Aufgaben auch positiv bewertet. Positiv wurde auch gesehen, daß durch die 

Säkularisierung die Kirche vom summepiskopat, der Oberhoheit des Landesherrn befreit wurde. (Heckel 17/8) 

Ein weiteres Problem der Säkularisierungsthese besteht darin, daß sie die im Christentum bestehende Lehre einer 

radikalen Scheidung von Gott und Welt voraussetzt und allen Religionen zuschreibt. Deshalb kann eine 

„Verdieseitigung von Weltbildern und Glaubensinhalten“ (Franzmann et al. S. 13) als wesentliches Element der 

Säkularisierung bestimmt werden. Nun kennen viele Religionen, wie die schon mehrfach angeführte antike römische, 

viele genealogische (tribal) Religionen, aber auch der strenge Theravada-Buddhismus eine solche radikale Scheidung 

zwischen Welt und Gott, der im Judentum, Christentum und Islam  die Welt geschaffen hat, nicht. Die Götter sind 

Teil dieser Welt, nicht außerhalb oder sie gehören wie im Buddhismus dem Maya, den Erscheinungen der Illusionen 

an. Kann man bei solchen Religionen sinnvoll von Säkularisierung als „Verweltlichung und Verdiesseitigung“ reden, 

wenn sie eine Transzendenz und Scheidung von Diesseits und Jenseits nicht kennen? 

 

5. Aufgrund der politischen Entscheidungen während der Französischen Revolution nicht nur in Frankreich, sondern 

auch in anderen europäischen Staaten, im revolutionären Frankreich nur besonders entschieden und mit einem 

explizit antikirchlichen Programm (déchristianisation29) und der mit der Moderne einhergehenden funktionalen 

Differenzierung in allen gesellschaftlichen Bereichen erschien die saecularisatio ein Vorgang zu sein, der im Rahmen 

der Fortschrittstheorien unter der Bezeichnung Säkularisierung als allgemeiner, unausweichlicher und irreversibler 

geschichtlicher Prozeß angesehen wurde. Säkularisierung wurde zu einem Begriff des Selbstverständnisses der 

bürgerlichen Gesellschaft und der Moderne. In dieser sollen im Prinzip die für alle und nicht nur die Anhänger einer 

Religion gültigen Entscheidungen des gesellschaftlichen Lebens rational begründet werden. Während im Mittelalter 

die gesellschaftlichen Gestaltungen religiös begründet wurden und ein Widerspruch zu diesen zu verschleiern 

versucht wurde,30 sollen in der Moderne alle auch für andere gültige Entscheidungen vernünftig auf der Basis der 

Prinzipien der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit oder der sozialen Gerechtigkeit erfolgen. Religiöse 

Begründungen sollen nur für die sich zu dieser Religion Bekennenden gelten und keinen Anspruch auf allgemeine 

Geltung haben. Religion wurde aus einem Allgemeinen zu einem Besonderen und zur Privatangelegenheit. Der Staat 

schützt nur, daß man dieses Private haben darf, aber keine Ansprüche daraus gegenüber anderen außer der Toleranz 

eines jeden Bekenntnisses und eines für ein friedliches Zusammenleben erforderlichen Respekts des jeweils anderen. 

Sobald dieses private Besondere allgemeine Ansprüche erhebt, werden diese zurück gewiesen und heute als 

                                                           
29

 Vgl. Friedrich Wilhelm Graf: Dechristianisierung, Zur Problemgeschichte eines kulturpolitischen Topos, in: Hartmut Lehmann 
(Hg) 1997, S. 32-66 
30

 Man kann dies in den Begründungen von Kriegen bis hin zu den Kreuzzügen deutlich ablesen, die mit dem christlichen 
Friedensgebot nicht vereinbar sind. 
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Fundamentalismus verdächtigt. Selbst christliche Parteien fordern nicht die Wiederaufrichtung des christlichen 

Staates, der Einheit von Thron und Altar usw. Das einzelne ist freilich heftig umkämpft, wie die 

Auseinandersetzungen um Kruzifixe in Schulräumen oder der Kopftuchstreit nicht nur in Deutschland belegen. 

 

Man kann sagen, daß der Prozeß der Trennung von Staat und Kirche bzw. Religion und Gesellschaft zu einem 

Abschluß gekommen ist, auch wenn diese Trennung in vielen europäischen Staaten nur „hinkend“ durchgeführt ist. 

Staat und Kirche haben sich verpflichtet, alle Streitpunkte einvernehmlich zu lösen. Nur einige kleinere und neue 

Religionsgemeinschaften beklagen die nach wie vor bestehende Ungleichbehandlung, die ich nicht herunterspielen 

möchte. Doch auch diese Religionsgemeinschaften berufen sich bei ihren Forderungen in der Regel nicht auf Gott, 

sondern auf die Prinzipien der Gleichheit und der Religionsfreiheit und haben insoweit die modernen Prinzipien sich 

zu eigen gemacht. Nur manche islamische Gruppen, beileibe nicht alle, lehnen dies ab und führen das göttliche 

Gesetz an.31 Darum wird in den nächsten Jahren in der Europäischen Union noch gestritten werden. Ich möchte 

deshalb die These wagen, daß die saecularisatio mit der Trennung von Staat und Kirche, Religion und Gesellschaft 

tatsächlich zu einem Ende gekommen ist, da das Prinzip der Trennung von allen Beteiligten anerkannt ist, auch wenn 

im Einzelnen hier und da noch vieles ungeklärt und umstritten ist. 

Mit dieser Trennung, die einen Kompromiß zwischen weltlichen und religiösen Ansprüchen durch deren 

Privatisierung enthält, ist zugleich auch Religion anerkannt und ein Verschwinden von Religion auch in der 

Privatsphäre wird nur noch von Außenseitern gefordert. Ich möchte deshalb zweitens die These wagen, daß auch die 

Säkularisierungsthese, mit der ein allgemeiner geschichtlicher und irreversibler Prozeß bezeichnet wird, damit zu 

einem Ende gekommen ist. Das zukünftige Verhältnis von Religion und Gesellschaft wird nicht unter der Devise eines 

Verschwindens von Religion gestaltet werden, sondern unter dem Prinzip der Freiheit, in die auch die 

Religionsfreiheit eingeschlossen ist. Ein Kampf gegen die Religion widerspricht den Prinzipien der Moderne. Die 

geschichtsphilosophische und religionssoziologische Säkularisierungsthese - verstanden als Verfall und Verschwinden 

von Religion – gehörte noch der Phase der sich ausdifferenzierenden Wissenschaften an, die in ihrem logos anstelle 

des Theos die Ideen suchte. Sie war damit ein Besonderes, wie die von ihre bekämpfte Religion und ersetzte die 

religiöse durch eine ideologische Heilslehre. Der neutrale Staat und die Wissenschaften dürfen sich weder die eine 

noch die andere Position zu eigen machen, sondern der Staat wird für beide den Rahmen garantieren, in dem die 

                                                           
31

 Vgl. z.B. die redaktionelle Stellungnahme in „Explizit. Das politische Magzin für ein islamisches Bewußtsein. Nr. 30 März – Juni 
2002 n.c., Muharram- Rabi’al-Thani 1423 n.H. S. 59, Al-Khilafah Publications, P.O.Box 1100, London CR427ZR; dort lautet es als 
Antwort zu eine Frage nach dem Verhältnis von Islam und Demokratie: „Es gibt nämlich einen wesentlichen Aspekt, der den Islam 
mit der Demokratie unvereinbar macht: Die Menschen entwerfen in der Demokratie ihre eigenen Gesetze. … Aus islamischer Sicht 
steht die Gesetzgebung allein dem Schöpfer zu, von dessen Existenz wir rational überzeugt sind. Natürlich wäre es auch für uns 
Muslime viel einfacher, die Demokratie zu übernehmen und der eigenen Launen (?)- und Triebhaftigkeit im Namen der Freiheit 
und Unabhängigkeit damit Tür und Tor zu öffnen. Stattdessen fügen wir uns den Vorgaben eines höheren Wesens, was uns 
einiges an Einsatz und Mühe abverlangt.“  
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„alten Götter“ und die „unpersönlichen Mächte“, wie Max Weber formulierte, ihren ewigen Kampf friedlich 

austragen.32 Wiederum räume ich gerne ein, daß vieles einzelne noch umstritten ist und auch bleiben wird, aber alle 

Forderungen, gesellschaftliche Verhältnisse entsprechend der Offenbarung zu gestalten, sind zurückzuweisen.33 Ein 

grundsätzlicher Kampf gegen die Religion widerspräche den Prinzipien der Moderne selber.34 

 

Finis 

 

  

                                                           
32

 Aufgabe der Religionswissenschaft, die als Wissenschaft methodisch jede Berufung auf Gott und Offenbarung für sich 
zurückweist, kann dabei die Klärung der strittigen Positionen sein. Weiter kann sie die erwünschten und vor allem unerwünschten 
Konsequenzen, die aus den verschiedenen religiösen Positionen für die Individuen und die Gesellschaft entspringen, aufweisen. 
33

 Zu den Grenzen der Religionsfreiheit vgl. Hartmut Zinser: Wehrhafte Religionsfreiheit und religiöser Verbraucherschutz. 
Grenzen der Religionsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland, 2002. 
34

 Der Jurist Martin Heckel, Korollarien zur Säkularisierung, 1981, S. 47, hat dies klar formuliert: „Die spezifisch religiösen 
Momente aber muß er (der Staat) den Religionsgemeinschaften zur freien Selbstbestimmung überlassen. Als freier Kulturstaat 
darf er die geistig-weltliche Einheit dieser Phänomene nicht zerschneiden und säkular vergewaltigen, die Kirchen bei seiner 
Denkmalpflege nicht in Kirchenmuseen, die Theologie nicht in säkulare Religionswissenschaft, den Religionsunterricht nicht in 
säkulare Religionskunde verwandeln. Er ist vielmehr insoweit verfassungs- und verwaltungsrechtlich auf die Koordinierung und 
Kooperation mit den betroffenen Religionsgemeinschaften angewiesen.“ 
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.ÁÃÈÔÒßÇÅ 

6.1. Man kann den Prozeß der Transformation von Religion in der Moderne auch anders als mit dem Begriff der 

Säkularisierung beschrieben. Man kann nämlich darauf hinweisen, daß es der Kirche und der Theologie nicht 

gelungen war und vielleicht bis heute nicht gelungen ist, auf die Änderungen der Lebensverhältnisse, wie sie durch 

die Entwicklung von einer vornehmlich agrarischen Lebensweise zu einer industriell produzierenden Lebensweise, 

der Urbanisierung und der Demokratisierung, um nur diese drei Gesichtpunkte anzuführen, angemessen zu reagieren 

und die Offenbarung für die heutigen Verhältnisse verständlich auszulegen. Die kräftigen biblischen Sprachbilder z.B. 

vom Wasserholen am Brunnen vor dem Tore stimmen mit unseren Alltagserfahrungen, in der das Wasser aus der 

Leitung in Küche und Badezimmer kommt, nicht mehr überein. Hier liegt eine Aufgabe der Theologie und Kirche, die 

bisher trotz vielfacher Bemühungen nur unzulänglich gelöst ist. Und es ist durchaus möglich, daß Kirchen und 

Religionsgemeinschaften weiterhin Mitglieder verlieren, da viele Menschen sich in der Religion, und das trifft nicht 

nur auf das Christentum zu, nicht wiederfinden und die tradierten religiösen Vorstellungen für viele eben keine 

Theorie, kein Medium oder nur ein unzureichendes des Selbstverständnis und der Verständigung mit anderen 

Menschen darstellen. Auch die sog. neuen, aus Asien oder anderswoher importierten Religionen haben dies nicht 

geleistet und konnten mit ihren Vorstellungen nur eine verschwindend geringe Anzahl von Menschen erreichen. Die 

Kirchen sollten sich nicht mit der geschichtsphilosophischen Konzeption der Säkularisierung über ihr Versagen 

hinwegtrösten. 

 

6.2. Allerdings gibt es in der Moderne durch die Trennung von Staat und Religion Veränderungen, die die Religionen 

im Kern betreffen. Heilig war und ist eine zentrale Kategorie in allen Religionen. Heilig war nach E. Durkheim, was 

von einer sozialen Gemeinschaft als heilig ausgezeichnet und anerkannt wird, was damit der individuellen Verfügung 

und Willkür entzogen war und dem darin ein absoluter Anspruch zuerkannt wurde. Häufig sind auch Stufen der 

Heiligkeit zu beobachten und nicht nur eine dichotomische Entgegensetzung. Die Unterscheidung zwischen heilig 

und profan war eine kollektive geistige Tat der Religionsgemeinschaften und hatte eine Anerkennung, zumindest 

eine Respektierung durch das soziale Umfeld erhalten. Diese Ankerkennung des Heiligen wurde von den 

Gemeinschaften auch garantiert. In der Moderne wird die gesellschaftliche Garantie der Auszeichnung als heilig 

zurückgezogen. Damit wird heilig zu einer individuellen Kategorie.  

Durkheims Bestimmung des Heiligen hat eine bestechende Klarheit. Aber sie ist unter modernen Verhältnissen, in 

denen der Staat die Garantie der Unterscheidung von heilig und profan zurückgezogen hat, nicht mehr gültig, 

allenfalls als Erinnerung. In der Religionswissenschaft wurde der Begriff des Heiligen seit Durkheim heftig diskutiert, 

aber die verschiedenen Vorschläge einer Bestimmung konnten das Problem, wie ein Individuum etwas als heilig, d.h. 

als seiner Willkür und Verfügung Entzogenes bestimmen kann, nicht lösen. Es bleibt ein Widerspruch, daß ein 
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Individuum aus seiner Freiheit und Willkür etwas als heilig bestimmt, das zugleich als Heiliges seiner Willkür und 

Bestimmung entzogen sein soll. Ein anderes Individuum bestimmt etwas anderes als heilig und absolut. Die 

verschiedenen Versuche von R. Otto, M. Eliade und vielen anderen, heilig zu bestimmen, bleiben unzulänglich. Man 

wird von einer soziologischen Theorie, wie es die Säkularisierungsthese darstellt, eine soziologische Theorie des 

Heiligen, das säkularisiert werde, fordern dürfen. 

 

6.3. Damit ist ein zweites Problem verbunden. Ich hatte zu Beginn darauf hingewiesen, daß die Prinzipien der 

Moderne: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und soziale Gerechtigkeit weltliche oder innerweltlich gewendete 

Formulierungen wesentlicher christlicher Lehren darstellen, auch wenn diese nicht allein dem Christentum 

zugeschrieben werden sollen und auch andere Quellen anzuführen sind. Aber im Christentum erhielten diese 

Grundsätze einen der individuellen Willkür und auch der gesellschaftlichen Verfügung entzogenen, als göttlich 

angesehenen Status. Sie wurden, wenn man so will, heilig gesprochen. Im vorigen Jahrhundert haben Diktatoren in 

katastrophaler Weise die Grundsätze einer jeden Gesellschaft, das Leben und das Eigentum jedes Bürgers zu 

schützen, und ebenso die Grundsätze der Moderne: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verletzt und mißachtet. Es 

stellt sich deshalb die Frage, ob diese Prinzipien der Moderne auch weiterhin Geltung behalten, wenn ihre 

Einbindung in die Religion und damit ihre Garantie durch eine dem Anspruch nach nichtmenschliche Instanz abgelöst 

ist. Der Rechtswissenschaftler E. W. Böckenförde hat dies bereits 1967 in dem Satz formuliert: „Der freiheitliche, 

säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann“.35 Und er fügt hinzu: „Als 

freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen 

her, aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann 

er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwanges und 

autoritativen Gebots, zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – 

in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriege herausgeführt hat.“ Dem 

Staat stehen vor allem Zwangsmittel zur Verfügung; mit staatlichen Zwangsmitteln Freiheit zu verfügen enthält einen 

Widerspruch in sich. Das wird sofort deutlich, wenn man sich z.B. eine Gesetzesvorschrift vorstellt, welche da lauten 

würde: „Der Bürger hat frei zu sein. Zuwiderhandlungen werden mit einem Jahr Gefängnis bestraft.“ Eine absurde 

Vorstellung. Das Problem, wie die für unsere Gesellschaft grundlegenden Prinzipien jenseits von immer revidierbaren 

Übereinkünften garantiert werden können, besteht nach wie vor. 

  

                                                           
35

 Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisierung, in ders.: Recht, Staat, Freiheit, 
Frankfurt a.M. 1991, S. 112. 
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